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Rietl und Genossen, NI'. 232?/J, 
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an die Weinbauern. 

An den 

Rerrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Anton Ben y a 

Parlament 

1010 Wie n 

.l2lfi IA8 

1983 -02- 0 1 
zu .lJ.1'J JJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der 

Abgeordneten zum Nationalrat Rietl und Genossen, NI'. 232?/J, 

betreffend TreibstoffrUckvergUtung an die Weinbauern, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

zu 1 und 2: 

Die Verordnung des Bundesministers fUr Land- und Forstwirt

schaft BGBl. NI'. 146/82 legt fUr Zwecke der Mineralölsteuer

vergUtung folgende Durchschnittsverbrauchszahlen an Diesel

eH fest: 

Ackerland für Betriebe bis 60 ha 160 l/ha RLN 

Ackerland fUr Betriebe von 60 bis 100 ha 140 l/ha RLN 

Ackerland fUr Betriebe Uber 100 ha 110 l/ha RLN 

Intensivflächen 250 Z/ha RLN 
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Diese Verbrauchswerte basieren auf umfangreichen Erhebungen, 

wobei auch die BuchfUhrungsergebnisse berUcksichtigt wurden. 

Der in der Einleitung der Anfrage gebrachte Vergleich ist 

dagegen nicht stichhältig, wird doch der verhältnismäßig 

niedrige spezifische Treibstoffverbrauch im Produktionsge

biet nord8stliches Flach- und HUgelland dem gesamten Energie

aufwand von Weinbauwirtschaften gegenübergestellt. Im Ener

gieaufwand sind aber neben dem Diesel8l fUr den Traktor auch 

Licht- und Kraftstrom, Brennstoffe, Fuhrl8hne, Maschinen

mieten, Schmier8l und Benzin für den PKW enthalten~ 

Ich habe die Anfrage zum Anlaß genommen, die in der oben ge

nannten Verordnung angeführten Verbrauchswerte anhand der 

BuchfUhrungsergebnisse des Jahres 1981 UberprUfen zu lassen. 

Dabei hat sich gezeigt, daß im bundesweiten Durchschnitt das 

Verhältnis Ackerbau zu Weinbau = 1 : 1,5 nach wie vor gUltig 

ist .. 

Die von den Fragestellern aufgestellte Behauptung, daß das 

gegenwärtig bei der Mineral8lsteuervergütung angewandte Ver

hältnis ungerecht sei, trifft nicht zu. Auf Grund der ge

troffenen Feststellungen besteht zu einer lnderung keine Ver

anlassung. 

Der 

7T 
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